
Kühlgutversicherung
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

Unternehmen:      
Generali Versicherung AG, 
Aktiengesellschaft mit Sitz in Wien, Österreich, Firmenbuch HG Wien: FN 38641a       

ACHTUNG: Hier finden Sie nur einen allgemeinen Überblick zum Versicherungsprodukt, dieser ist nicht Vertragsinhalt. 
Die vollständigen vorvertraglichen und vertraglichen Informationen sind im Versicherungsantrag, in der Versicherungs-
polizze und in den Versicherungsbedingungen enthalten. Die konkrete Leistungsbeschreibung zu Art und Umfang Ihres 
Versicherungsschutzes entnehmen Sie Ihrer Versicherungspolizze und den vereinbarten Versicherungsbedingungen.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Kühlgutversicherung

Generali Versicherung AG, Aktiengesellschaft mit Sitz in Wien, Firmenbuch HG Wien: FN 38641a, UID-Nr. ATU 36872407, generali.at. Die Gesellschaft gehört zur 
Unternehmensgruppe der Assicurazioni Generali S.p.A., Triest, eingetragen im Versicherungsgruppenregister der IVASS unter der Nummer 026.
Unser Informationsblatt zur Datenverarbeitung ist unter www.generali.at/datenschutz abrufbar oder kann bei der Generali Versicherung AG angefordert werden.

Was ist versichert?

Versichert im Rahmen der Versicherungssumme sind 
Sachschäden an Waren, in Tiefkühlanlagen oder Kühl-
häusern, durch:

3     Versagen der maschinellen oder elektrischen Kühl-
       einrichtungen z. B. durch Material- und Herstell-
       ungsfehler, Kurzschluss, Isolationsfehler, Über-
       spannung ferner infolge Ungeschicklichkeit, Fahr-
       lässigkeit oder Böswilligkeit
3     Wasserschäden mit Ausnahme von Hochwasser
       und Überschwemmungen
3     Austreten von Sole, Ammoniak oder anderen
       Kältemitteln
3     Stromausfall durch Störungen im öffentliche Strom-
       versorgungsnetz
3     Ausfall der Wasseranlieferung durch Störungen im 
       öffentlichen Wasserversorgungsnetz

Die Generali Versicherung AG ersetzt:

3     Kosten für die Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung der versicherten Sachen                                                                   

  Was ist nicht versichert?

Schäden durch
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Gibt es Deckungsbeschränkungen?

!       bei zu niedriger Versicherungssumme
!       bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Schaden
        herbeiführung
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eine nachweisbar unmittelbare Folge gewöhn-
licher Abnützung der Kühleinrichtungen sowie 
infolge von Alterserscheinungen, Korrosion, Rost 
oder sonstigen Ablagerungen
natürliche Veränderung der Waren
unsachgemäße oder mangelhafte Vorbehandlung 
oder Verpackung der Ware sowie durch nicht 
einwandfreien Zustand der Ware
unsachgemäßes Einfrieren, durch unzweckmäßige 
Lagerung
vorzeitige Inbetriebnahme der Kühlanlage nach 
einem Schaden vor Beendigung der endgültigen 
Wiederherstellung der Kühlanlage und vor Ge-
währleistung eines ordnungsmäßigen Betriebes
Brand, Blitzschlag, Explosion; Einbruchdiebstahl 
und Beraubung; Hochwasser und Überschwem-
mungen
Sturm, Hagel, Schneedruck, Felssturz, Stein-
schlag und Erdrutsch
Erdbeben
Krieg, innere Unruhen
Kernenergie



  

  

Generali Versicherung AG, Aktiengesellschaft mit Sitz in Wien, Firmenbuch HG Wien: FN 38641a, UID-Nr. ATU 36872407, generali.at. Die Gesellschaft gehört zur 
Unternehmensgruppe der Assicurazioni Generali S.p.A., Triest, eingetragen im Versicherungsgruppenregister der IVASS unter der Nummer 026.
Unser Informationsblatt zur Datenverarbeitung ist unter www.generali.at/datenschutz abrufbar oder kann bei der Generali Versicherung AG angefordert werden.

Wann und wie zahle ich? 

Wann: Sie zahlen Ihre Prämie fristgerecht im Voraus – wie im Vertrag vereinbart: jährlich, halb-, vierteljährlich oder monatlich.

Wie: z.B. mit Zahlschein, Einzugsermächtigung oder online – wie vereinbart.

Wann beginnt und endet die Deckung?

Beginn: Wie im Versicherungsvertrag vereinbart – allerdings nur, wenn Sie Ihre erste Prämie rechtzeitig zahlen.

Ende: 
• Vertragsdauer weniger als 1 Jahr: Der Versicherungsschutz endet zum vereinbarten Zeitpunkt – ohne Kündigung.
• Vertragsdauer ab 1 Jahr: Der Versicherungsschutz endet nach Vertragsablauf nur, wenn Sie kündigen oder die 
        Generali Versicherung AG den Vertrag kündigt.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?

Unternehmer: 
•      Sie können den Vertrag zum Ende der Vertragslaufzeit kündigen – mit einer Kündigungsfrist von 1 Monat.

Wo bin ich versichert?

3     Versicherungsschutz besteht am vereinbarten Versicherungsort.

Welche Verpflichtungen habe ich?

— Die Generali Versicherung AG muss vollständig und ehrlich über das versicherte Risiko informiert werden – vor 
        Vertragsabschluss und während der Vertragslaufzeit.
— Das versicherte Risiko darf nach Vertragsabschluss nicht erheblich vergrößert oder erweitert werden. Eine dennoch 

eingetretene Gefahrerhöhung ist dem Versicherer zu melden.
— Jeder Schaden muss klein gehalten und der Generali Versicherung AG so schnell wie möglich gemeldet werden.
— An der Feststellung des Schadens und seiner Folgen ist mitzuwirken. Insbesondere sind Auskünfte zu erteilen und 

Belege zu überlassen.

ACHTUNG: Hier finden Sie nur einen allgemeinen Überblick zum Versicherungsprodukt, dieser ist nicht Vertragsinhalt. 
Die vollständigen vorvertraglichen und vertraglichen Informationen sind im Versicherungsantrag, in der Versicherungs-
polizze und in den Versicherungsbedingungen enthalten. Die konkrete Leistungsbeschreibung zu Art und Umfang Ihres 
Versicherungsschutzes entnehmen Sie Ihrer Versicherungspolizze und den vereinbarten Versicherungsbedingungen.
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